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Die im folgenden aufgeführten Informationen 

beziehen sich auf den aktuellen Stand vom 13. 

April 2023. 

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen und 

Irrtümer behalten wir uns vor. 

Fachdienst Landwirtschaft, 13. April 2023 
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Gegenüberstellung der Förderperioden
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Konditionalität

• Erweiterung der bisherigen Cross Compliance Regelungen 

und des Greenings

• Standards zum Erhalt der landwirtschaftlichen Flächen in 

gutem ökologischen Zustand (GLÖZ)

• Grundanforderungen an die Betriebsführung (GAB)

• Soziale Konditionalität: Erhalt gewisser arbeitsrechtlicher 

Standards
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GLÖZ- Standards
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GLÖZ 1: Erhaltung von Dauergrünland

Was ist Dauergrünland?

1. Flächen, die auf natürliche Weise durch Selbstaussaat oder

durch Aussaat zum Anbau von Gras oder Grünfutterpflanzen

genutzt werden

2. Flächen, die mindestens 5 Jahre nicht Bestandteil der

Fruchtfolge sind oder nicht gepflügt worden sind

3. Dauergrünland kann Sträucher und Bäume enthalten, sofern

auf der förderfähigen Fläche > 50% an Gras oder 

Grünfutterpflanzen vorherrschen
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GLÖZ 1: Erhaltung von Dauergrünland

Was ist Dauergrünland? 

(NEU 2023)

4. Bäume auf Dauergrünland

Streuobstwiese von 1 ha ist mit 250 Bäumen förderfähig.

5. Flächen, die in dem Sammelantrag 2023 von dem

Antragsteller als Dauergrünland z.B. (NC 459, 592) codiert

werden.
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GLÖZ 1: Erhaltung von Dauergrünland

Der Grünlandentstehungszähler wird ausgesetzt

wenn eine Ackerfläche

• unter GLÖZ 8 (Brache) oder

• mit der Ökoregel 1 a (Aufstockung Brache) beantragt oder

• mit dem NC 573/576 (HALM 2) codiert wird. 
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GLÖZ 1: Erhaltung von Dauergrünland

Arten von DGL nach Entstehungszeitpunkt

1.  DGL das vor dem 01. Januar 2015 entstanden ist

Genehmigung mit Verpflichtung zur Anlage einer 

Ersatzfläche

2.  DGL das erst ab dem 01. Januar 2015 neu entstanden ist

Genehmigung ohne Ersatzfläche

3.  DGL das ab dem 01. Januar 2021 neu entstanden ist

Umwandlung ohne Genehmigung, neue Codierung im

Sammelantrag 
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GLÖZ 1: Erhaltung von Dauergrünland

Ausnahme von der Genehmigungspflicht für DGL 

das ab Januar 2021 entstanden ist

• als Ersatzfläche angelegt

• nach widerrechtlicher Umwandlung wieder rückumgewandelt

• nach der Förderperiode 2015 – 2022 bereits als DGL gilt

• FFH-Richtlinien entgegen stehen
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GLÖZ 1: Erhaltung von Dauergrünland

Bagatellregelung

Keiner Genehmigung bedarf die Umwandlung von Dauergrünland von 

bis zu 500 qm je Antragsteller pro Jahr

Ausnahme

• als Ersatzfläche angelegt war

• rückumgewandelt wurde

• ohne Genehmigung umgewandelt wurde und dessen Fläche 

größer als 500 qm ist
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GLÖZ 1: Erhaltung von Dauergrünland
Zu beachten in 2023:

• Auch Ökobetriebe benötigen eine Umbruchgenehmigung

• Widerrechtlich umgewandeltes Dauergrünland ist 

rückumzuwandeln und noch weitere 5 Jahre als

Dauergrünland zu nutzen

• Eine evtl. Beantragung auf Umbruch in Ackerland ist bei diesen 

Flächen nur mit einer Ersatzfläche möglich.

• Ein Grünlandverstoß wirkt sich ab 2023 auf den gesamten 

Sammelantrag aus. (Verstoß der Konditionalität)
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• Dauergrünland darf nicht umgewandelt oder gepflügt werden, 

eine Narbenerneuerung ist nur durch flache 

Bodenbearbeitung möglich

• Neuanlage von Drainagen nur mit Genehmigung möglich

→ entsprechende Gebietskulissen sind in der hessischen 

GAPAusführungsverordnung ausgewiesen

GLÖZ 2: Mindestschutz von Feuchtgebieten und Mooren

GLÖZ 3: Verbot des Abbrennens von Stoppelfeldern
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Die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, 

Biozidprodukten, Düngemitteln ist bis zu einem 

Abstand von 3 Metern zur Böschungsoberkante 

untersagt. 

Anderweitige Abstandsregeln nach Fachrecht sind 

darüber hinaus zu beachten!

GLÖZ 4: Pufferstreifen entlang von Wasserläufen
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• Mindestpraktiken der Bodenbewirtschaftung zur Begrenzung 

der Erosion

• Ausweisung von entsprechenden Gebietskulissen für durch 

Wind und Wasser entstehende Erosion in der hessischen 

GAPAusführungsverordnung

• KWasser1 und KWasser2

• Betrifft insbesondere 

Vorgaben zum Pflügen in 

bestimmten Zeiträumen

https://www.google.com/search?q=Bodenerosion&client=firefox-b-e&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiZmqvh28r5AhUkXvEDHbKMB-

UQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1540&bih=838&dpr=1.09#imgrc=8ZLzwDET-5DJ0M

GLÖZ 5: Erosionsschutz
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Vom 15.11. bis 15.01. des Folgejahres ist auf 80% der 

Ackerfläche eines Betriebes eine Mindestbodenbedeckung

sicherzustellen, durch:

• Winterkulturen, mehrjährige Kulturen, Zwischenfruchtanbau 

oder Stoppelbrachen von Getreide,…

Ausnahmen gelten für Flächen mit schweren Böden, mit frühen 

Sommerkulturen oder vorgeformten Dämmen.

GLÖZ 6: Mindestbodenbedeckung in sensiblen Zeiten
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Fester Fruchtwechsel durch jährlichen Wechsel der Hauptkultur auf 

dem gesamten Ackerland:

• auf 33% der Ackerflächen eines Betriebes Wechsel der 

Hauptkultur im Vergleich zum Vorjahr,

• auf zusätzlichen 33% Fruchtwechsel durch Wechsel der 

Hauptkultur, Anbau einer Zwischenfrucht, Begrünung infolge 

einer Untersaat,

• auf den restlichen 33% durch Wechsel der Hauptkultur 

spätestens im dritten Jahr 

GLÖZ 7: Fruchtwechsel auf Ackerland
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Ausnahmen:

• Ackerland mit den Hauptkulturen Mais zur Herstellung von 

anerkanntem Saatgut, Tabak und Roggen in Selbstfolge

• mehrjährige Kulturen, Gras oder Brachen

• Kleinbetriebe bis 10 ha Ackerland, Ökobetriebe, Betriebe mit 

hohem Grünlandanteil (> 75%) und Betriebe mit weniger als 50 

ha Ackerfläche bei gleichzeitig hohem Anteil an Gras- oder 

Grünfutterflächen

GLÖZ 7: Fruchtwechsel auf Ackerland
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GLÖZ 7: Fruchtwechsel auf Ackerland

• in 2023 wird diese 

Verpflichtung ausgesetzt

• Hinweis: 

Für die Dreijahresregelung wird 

sowohl 2023 als auch 2022 

einbezogen.

Das heißt im dritten Jahr also in 

2024 muss eine andere 

Hauptkultur auf der Fläche im 

Vergleich zu 2023 und 2022 

angebaut werden!
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• Brache muss der Selbstbegrünung überlassen sein 

oder durch Aussaat begrünt werden (keine Reinsaat)

• Es können Landschaftselemente einbezogen werden, 

die direkten Bezug zum Ackerland haben

• Mindestgröße = 0,1 ha

• ab 1. September Saatbettvorbereitungen für Folgejahr 

und Beweidung (Schafe und Ziegen) zulässig 

– bei Winterraps und – gerste schon ab dem 14.08. möglich

• bis 16. November ist eine 

Mindestpflege durchzuführen,                                   

auch alle zwei Jahre möglich

GLÖZ 8: Brache (4% des Ackerlandes)

https://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/naturschutz/biodiversit
aet/ackerbrachen/index.htm
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GLÖZ 8: Brache (4% des Ackerlandes)

• in 2023 wird diese 

Verpflichtung ausgesetzt

• Anrechnung von folgenden 

Flächen möglich: Getreide, 

Sonnenblumen und 

Leguminosen

• Kein Mais, Soja oder 

Kurzumtriebsplantagen

Aber Achtung: Von der Aussetzung Gebrauch machen, können

nur Antragsteller, die keine Brachen aus 2021 UND 2022 

umgebrochen haben, bzw. im Antragsjahr 2023 in die Erzeugung

nehmen.
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GLÖZ 8: Brache (4% des Ackerlandes)

• Beispiel

ÖVF 2021 + 2022 Ausnahme in 2023

Betrieb 1 Brache (5% der 

Ackerfläche)

Keine Teilnahme an Ausnahme = 

kein Anbau von Getreide o.ä.

Betrieb 2 Zwischenfruchtanbau (ZF) 

(5%)

Teilnahme an Ausnahme = Anbau 

von Getreide o.ä. auf 4% der 

Ackerfläche möglich

Betrieb 3 Brache (2%) ZF (3%) 2 % 

Brache

2 % Ausnahmeflächen
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• Betrifft das sogenannte umweltsensible Dauergrünland

• Diese Standards dienen der Erhaltung von Lebensräumen 

und Arten

• Flächendeckende Pflegemaßnahmen an der Grasnarbe 

(Walzen, Schleppen etc.) sind 15 Werktage vor geplanter 

Durchführung schriftlich oder elektronisch anzuzeigen 

GLÖZ 9: Verbot der Umwandlung oder des Umpflügens von 

Dauergrünland in Natura 2000-Gebieten
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Wann ist mein Antrag 

vollständig und gültig?

• Kreuze bei der jeweiligen 

– Stützung und AGZ

– Öko- Regel 

– Gekoppelte Einkommensstützung (Tierprämie)

• Flächen- und Nutzungsnachweis

• Bei Öko- Regel 4: Erfassungsbogen 

Tierbestände

Einreichen nach dem 15.05. führt zu täglicher 

Verspätungskürzung
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Wann ist mein Antrag 
vollständig und gültig?

• Bei Anbau von Hanf: Erklärung über die Aussaat 

von Nutzhanf und Saatgutetiketten (bitte direkt 

an: j.jung@Limburg-Weilburg.de)

• BG- Bescheid, der vor der Abgabe erlassen 

worden ist

• Nachweis der beruflichen Qualifikation des 

Junglandwirts, der vor der Abgabe datiert
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Aktiver Betriebsinhaber

• seit 2018 erstmals wieder Voraussetzung

• Nachweis bei Direktzahlung über 5.000€ 

in 2022 notwendig

• Neuantragsteller brauchen nur Nachweis, 

wenn beantragte Hektar x 225€  

> 5.000€ Direktzahlung
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Aktiver Betriebsinhaber

• Nachweis kann sein: 
– Bescheid SVLFG

– Bescheid UV Bund u. Bahn

– Bescheid Unfallkasse Hessen

• BG-Bescheid muss vor Antrags-

abgabe des Gemeinsamen Antrags 

2023 erlassen worden sein
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Umverteilungseinkommensstützung 
(UES) 

• Förderung kleinerer Betriebe durch

69,16€/ha 41,50€/ha

für 1 – 40ha 40 – 60 ha
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Junglandwirte-

Einkommensstützung (JES)

• Bereits begonnene Förderungen laufen weiter

• Förderung max. für 5 Jahre

• Gleichgebliebene Voraussetzungen:

– Erstmalige Niederlassung als Betriebsleiter

– Im Jahr der Niederlassung max. 40. 

Geburtstag

– In einer GbR: Kontrolle der Entscheidungen 

zur Betriebsführung, Verwendung von 

Gewinnen und zu finanziellen Risiken
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Junglandwirte-

Einkommensstützung

Auch bei laufender Förderung gilt:

• wird für max. 120 ha gewährt

• ca. 134 € pro ha
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Junglandwirte-

Einkommensstützung

Neue Regelungen:

Berufliche Qualifikation

- Staatlich anerkannte Ausbildung in einem 

„Grünen Beruf“ (BMEL - Grüne Berufe - Die 

14 „Grünen“ Berufe) 

- Studienabschluss in der Agrar- oder 

Forstwirtschaft, Ernährungswissenschaften 

und Lebensmittel-, Getränketechnologie

- Bildungsmaßnahme im Agrarbereich von 

mind. 300 Stunden

https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/gruene-berufe/gruene-berufe14.html
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Junglandwirte-

Einkommensstützung

Neue Regelung:

Berufliche Qualifikation kann auch erbracht 

werden durch Tätigkeit von mind. 2 Jahren in 

landwirtschaftlichen Betrieb(en) und

- Arbeitsvertrag, mind. 15 Std./wöchentlich,

- Krankenversicherungspflicht von mithelfenden 

Familienangehörigen oder

- GbR- Vertrag mit Leistung von Diensten von 

mind. 15 Std./wöchentlich
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• Förderfähig sind Mutterschafe, Mutterziegen und Mutterkühe 

(ausgenommen Milchviehbetriebe)

• Mutterkuh muss vor Antragstellung mindestens einmal gekalbt 

haben (Meldung in HIT!!!)

• Mutterschaf/Mutterziege muss am 1.1. des Jahres älter als 10 

Monate gewesen sein und sich zu diesem Zeitpunkt im Betrieb 

befunden haben (Stichtag der Meldung in HIT bis 15.01.!!!)

Gekoppelte Einkommensstützung –

EKS (Tierprämie)

Mutterschafe Mutterziegen Mutterkühe

Mindestzahl 6 Tiere 3 Tiere

Haltungszeitraum 15.05.-15.08. eines Jahres

Einheitsbeträge 2023 34,83 € 77,93 €
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• Beantragung auch ohne, bzw. unter 1 ha Flächen möglich; 

Mindestbetrag von 225 € vor Sanktion muss erreicht werden   -
> ab 3 Mutterkühe, bzw. 7 Mutterschafe, -ziegen

• Einzelkennzeichnung (Ohrmarken) auch bei Schafen/Ziegen!!

(jede Ohrmarke ist im Agrarportal einzutragen)

• Nachmeldungen in bereits abgegebenen Anträgen sind nur bis 

15.05. möglich!! 

Gekoppelte Einkommensstützung –

EKS (Tierprämie)
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Ausscheiden innerhalb des Haltungszeitraumes (15.5.-15.8.):

• Nat. Lebensumstände: Ersatz v. förderfähigem Tier innerhalb 

– 7 Tagen (M.-kühe), bzw.

– 14 Tagen (M.-schafe/-ziegen) möglich

• Höhere Gewalt: keine Notwendigkeit, Ersatztiere zu melden-- -

(Beantragte Tierzahl wird bewilligt)

• Sonst. Gründe (Verkauf, Schlachtung): kein Ersatztier möglich

• Abgänge / Standortwechsel sind in HIT und im Agrarportal zu 

melden

Gekoppelte Einkommensstützung –

EKS (Tierprämie)
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Änderungen im Überblick
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Ökoregelungen
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Ökoregelungen oder Eco-Schemes

• gehen über die Basisanforderungen der Konditionalität hinaus

• Freiwillige Beteiligung 

• Einjährige Maßnahmen

• Ökoregelungen (ÖR) sind untereinander und mit HALM 

kombinierbar
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ÖR1: Bereitstellung von 

Biodiversitätsflächen

a) Aufstockung nicht produktiver Ackerflächen

• mindestens 1% bis maximal 6% des förderfähigen 

Ackerlandes des Betriebes (min. 0,1 ha) über die 4% nach 

GLÖZ 8 hinaus 

• Mahd- und Mulchverbot: 1.04. – 15.08.

b) Blühstreifen oder –flächen auf diesen 

Aufstockungsflächen

• Aussaat Saatgutmischung mit 10 definierten Arten bis 15.05. 

c) Blühstreifen oder –flächen in Dauerkulturen

d) Altgrasstreifen oder –flächen in Dauergrünland

• max. 20 % einer Fläche

• 1% - 6% der Dauergrünlandfläche 
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ÖR2: Anbau vielfältiger Kulturen

• mindestens 5 verschiedene Hauptfruchtarten (ohne Brache)

• jede Hauptfruchtart auf mind. 10% bzw. max. 30% der 

förderfähigen Ackerfläche

• mind. 10% Leguminosen

• Getreideanteil darf 66% nicht überschreiten
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ÖR3: Agroforstliche 

Bewirtschaftungsweise

• Gehölzstreifen in bestimmter Größe, Anordnung und 

bepflanzt mit definierten Gehölzarten sind förderfähig

→ Genehmigung eines Nutzungskonzeptes für 

Förderung notwendig
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ÖR4: Extensivierung des gesamten

Dauergrünlands eines Betriebes

• durchschnittlicher Viehbesatz (Rinder,Schafe,Ziegen und 

Equiden) vom  (01. Januar bis 30. September): 0,3 – 1,4 

RGV/ha des gesamten Dauergrünlandes des Betriebes

• Dünger einschließlich Wirtschaftsdünger nur erlaubt, wenn 

dies dem Dunganfall von max. 1,4 RGV/ha des förderfähigen 

Dauergrünlandes des Betriebes entspricht.(1. Januar –

31. Dezember)
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ÖR4: Extensivierung des gesamten

Dauergrünlands eines Betriebes

• Keine Anwendung von Pflanzenschutzmitteln

• Erfassungsbogen zu der Öko-Regelung 4 ausgefüllt dem 

Sammelantrag bis 15. Mai 2023 beifügen oder bei der 

Bewilligungsstelle einreichen.

• Pflugverbot auf den Dauergrünlandflächen im Antragsjahr

• Betrag 115 €/ha
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ÖR 5: Extensive Grünlandbewirtschaftung 

mit mindestens vier regionalen 

Kennarten

• mind. 4 Pflanzenarten aus einer Liste mit 20 regional 

typischen Kennarten sind entlang einer digitalisierten 

Begehungslinie auf der Fläche zu erfassen.

( siehe ausgehändigte Liste für Hessen) 

• neben der Mindesttätigkeit auf der Dauergrünland-Fläche 

müssen die beantragten Kennarten tatsächlich auf der Fläche 

sein ( Vor-Ort-Kontrollen in 2023, ab 2024 digitalisierte 

Überprüfungen)
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ÖR 5: Digital erzeugte Begehungslinie
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ÖR 5: Extensive Grünlandbewirtschaftung           

mit mindestens vier regionalen

Kennarten

• Ein Erfassungsbogen für jede Fläche ausfüllen

Für die Vor-Ort-Kontrollen bereithalten, nicht dem

Sammelantrag beifügen

• Einheitsbetrag von 240,- € / ha

• Bestimmungskatalog für die 42 hessischen Grünland-Kennarten 
(Ökoregel 5) (schnittstelle-boden-wrrl-hessen.de)

https://www.schnittstelle-boden-wrrl-hessen.de/component/content/article/bestimmungskatalog-fuer-die-42-hessischen-gruenland-kennarten-oekoregel-5?catid=18&Itemid=101
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ÖR6: Bewirtschaftung von Acker- und 

Dauerkulturflächen ohne Verwendung von 

chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln

In unterschiedlichen Zeiträumen eines Jahres je nach 

Hauptkultur → Verzicht auf Pflanzenschutzmittel

Ausgenommen sind Mittel, die für die ökologische 

Landwirtschaft zugelassen sind und die Wirkstoffe mit 

geringem Risiko enthalten.

Ackerland und Dauerkulturflächen, auf denen aufgrund 

rechtlicher Vorgaben ein Verbot von Pflanzenschutzmitteln 

besteht, sind nicht begünstigungsfähig. 
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ÖR 7: Bestimmte 

Bewirtschaftungsmethoden in 

„Natura 2000“ Gebieten

• Nicht vorgenommen werden dürfen

o Entwässerungsmaßnahmen

o Instandsetzung bestehender Entwässerungsanlagen 

o Auffüllungen, Aufschüttungen 

o Abgrabungen
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Quelle: AgrarFokus, Newsletter des Referates VII 3, HMUKLV, Januar 2023
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HALM 2 (ab 2023)
- HALM-Auszahlung für 2022 weitgehend 

abgeschlossen

- Zuwendungsbescheide HALM2Z*22 wurden 
am 17.2.2023 versendet

- Änderungen und Zurückziehungen können 
systembedingt voraussichtlich erst im 

Sommer erfolgen
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HALM 2 im Agrarportal 

- Auszahlung für 2023 beantragen

- Jedes Programmmodul beantragen

- Streuobstprogramm (E2.1, E2.2): Bäume 
eintragen, Erhaltung und Neupflanzung 

- Änderungen (Übertragung, Verringerung, 
Zurückziehung) bis zur  Abgabe des 

Gemeinsamen Antrags möglich
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HALM 2
Änderungen Codeliste A

- Uferrandstreifenprogramm NC 573

- Blühflächen  NC 575

- Schutzstreifen Erosion  NC 576

- Codeliste B: 

- B = mehr als 100 Bäume/ha
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HALM 2
Kombinationsmöglichkeit Ökoregeln (ÖR) 

und HALM

Beispiel:

HALM-Grünlandverpflichtung

Kombination mit 

ÖR 1d Altgrasstreifen, ÖR 4 Extensivierung,  
Dauergrünland, ÖR 5 Kennarten,

ÖR 7 Natura 2000 möglich.
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Agrarportal Hessen 2023
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Anmeldung

06000 + Personenident
z.B. 060001234567

Passwort der ZID
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Passwort zurücksetzen
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Passwort zurücksetzen
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Übersicht



Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Willkommen
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Persönliche Daten

Bei Änderung der Bankverbindung 
nehmen Sie bitte Kontakt mit Herr 
Ackermann (06431/296-5816) auf.
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Aktiver Betriebsinhaber
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Allgemeine Angaben

Es müssen alle Schritte 
einzeln bearbeitet 
werden um einen 
grünen Haken zu 
erhalten.



Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Tierhaltung
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Direktzahlung
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Direktzahlung
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Direktzahlung
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Gekoppelte Einkommensstützung
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Flächen- und Nutzungsnachweis
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Flächen- und Nutzungsnachweis
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Flächen- und Nutzungsnachweis
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Flächen- und Nutzungsnachweis
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Flächen- und Nutzungsnachweis
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Flächen- und Nutzungsnachweis
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Überlappungen
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Überlappungen
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Antragsabgabe
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Antragsabgabe
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Meine Nachrichten
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Meine Dokumente



Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

• ab 2023 neues Kontrollsystem: Flächenmonitoring

– modernes satelittengestütztes

Flächenüberwachungssystem

– regelmäßigere Beobachtung und Bewertung von 

Satellitenbildern über eine künstliche Intelligenz 

– alle flächenbezogenen Fördermaßnahmen

• Ergebnisse der Kontrolle werden Ihnen im Agrarportal 

angezeigt → Möglichkeit der Änderung/Anpassung bis 30.09.

Flächenmonitoring
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Quelle: WI-Bank, Präsentation Auftaktveranstaltung GA 2023, 23.03.2023

Flächenkontrollen
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• Abgabefrist 15.05. → danach eingegangene Anträge erhalten 

eine Verspätungskürzung

• Bis zum 31.05. 

– Nachmelden von Flächen 

• Bis zum 30.09. 

– Entfernen von gemachten Antragskreuzen im Antrag

– Wechsel von beantragten Interventionen und 

Fördermaßnahmen zwischen den Schlägen

– Veränderung der Geometrie oder des Nutzungscodes von 

beantragten Schlägen

– Entfernung von Überlappungen

Änderungen am Gemeinsamen Antrag
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Aktuelle Themen
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mind. 1 % der Begünstigten müssen systematisch vor Ort 

kontrolliert werden

Kriterien bei Kontrolle: Häufigkeit, Ausmaß, Schwere und 

Dauer 

Kürzung beträgt bei einem fahrlässig begangenen Verstoß in 

der Regel 3 %

 Aufgrund dieser Bewertung kürzt die Zahlstelle dann die 

Zahlungen (Sanktion)

Kontrollen 

Konditionalität
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mehrere fahrlässige Erstverstöße in einem Kalenderjahr:

• die festgesetzten Kürzungssätze werden addiert            

(bis max. 5% Kappungsgrenze) 

Im Wiederholungsfall innerhalb von 3 Kalenderjahren: 

• Verwaltungssanktion in der Regel 10 % 

Kontrollen Konditionalität
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Beispiel Verstoß gegen GLÖZ 8:

Sanktionsmechanismus, wenn nicht 4% der Ackerfläche nach 

GLÖZ 8 stillgelegt wird. 

Kontrollen Konditionalität

4% Brache nach GLÖZ 8

4% 0%
keine Sanktion
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Beispiel Verstoß gegen GLÖZ 8:

Sanktionsmechanismus, wenn nicht 4% der Ackerfläche nach 

GLÖZ 8 stillgelegt wird. 

Kontrollen Konditionalität

< 4% Brache 

4% 0%

1% Sanktion

nach GLÖZ 8
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Beispiel Verstoß gegen GLÖZ 8:

Sanktionsmechanismus, wenn nicht 4% der Ackerfläche nach 

GLÖZ 8 stillgelegt wird. 

Kontrollen Konditionalität

< 3% Brache 

4% 0%

3% Sanktion

nach GLÖZ 8
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Beispiel Verstoß gegen GLÖZ 8:

Sanktionsmechanismus, wenn nicht 4% der Ackerfläche nach 

GLÖZ 8 stillgelegt wird. 

Kontrollen Konditionalität

< 2% Brache 

4% 0%

5% Sanktion

nach GLÖZ 8
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Beispiel Verstoß gegen GLÖZ 8:

Sanktionsmechanismus, wenn nicht 4% der Ackerfläche nach 

GLÖZ 8 stillgelegt wird. 

Kontrollen Konditionalität

< 1% 

Brache 

4% 0%

7% Sanktion

nach GLÖZ 8
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Beispiel Verstoß gegen GLÖZ 8:

Sanktionsmechanismus, wenn nicht 4% der Ackerfläche nach 

GLÖZ 8 stillgelegt wird. 

Kontrollen Konditionalität

0% Brache

4% 0%

10% Sanktion

nach GLÖZ 8
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JA!

NEIN!

NEIN!

JA!

Stoffstrombilanz
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Stoffstrombilanz

NEIN!

NEIN!

JA!
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Stoffstrombilanz

Zufuhr Abfuhr

+ Düngemitteln

+ Futtermitteln

+ Saatgut

+ Zukauf von Tieren 

+ N-Bindung von 

Leguminosen

 Ernteerzeugnisse

 Saatgut

 Futtermittel

 tierische Produkte

 Nutztiere

Stickstoff und Phosphor 
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Stoffstrombilanz

Was hebe ich auf?

+Rechnungen

+Lieferscheine

+Belege Futtermittel

+Saatgutetikett

+Düngemitteldeklaration
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• Vor dem Aufbringen von mehr als 50 kg N oder 

30 kg P2O5 je Hektar und Jahr

• für jeden Schlag oder Bewirtschaftungseinheit 

• zu Winterraps und Wintergerste im Herbst 

aufgebrachte N-menge anrechnen bzw. 

abziehen

Düngebedarfsermittlung
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Glyphosateinsatz

• Wasser- und Heilquellen-Schutzgebiete

• Spätbehandlung vor Ernte

• nicht-erosions-gefährdete Flächen ohne 

Problemunkräuter im Pflugsaatverfahren

Glyphosat-Verbot für:
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Glyphosateinsatz

• KWasser1 und KWasser2 - Flächen

• auf nicht-erosions-gefährdeten Flächen bei 

Pflugeinsatz nur mit Problemunkräuter

• auf nicht-erosions-gefährdeten Flächen bei 

Mulch-/Direktsaat

Glyphosat darf eingesetzt werden:
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Pflanzenschutzgerätekontrolle 

2023
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Fortbildung 

Pflanzenschutzsachkunde
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Fortbildung 

Pflanzenschutzsachkunde
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Abstandsauflagen

Hangneigung: 0 bis 5%

Böschungs-

oberkante

Dünge- und Pflugverbot

(HWG)

4 m

Keine Anwendung 

von PSM
(PflSchAnw)
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Vielen Dank für 

Ihre Aufmerksamkeit!

Quelle: Praxis-Agrar - BLE::Deutsche Umsetzung der GAP-Reform ab 2https://www.praxis-

agrar.de/betrieb/recht/gap-reform-ab-2023023
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Quellen:

• GAP kompakt 2023, BMEL, Januar 2023

• Handreichung zur Agrarförderung, HMUKLV, Januar 2023

• Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen, Januar 2023

• RP Gießen, Pflanzenschutzdienst, Januar 2023

• Hessischer Bauernverband, Januar 2023

• Landwirtschaftskammer NRW, Januar 2023

• Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Januar 2023

• Aktuell geltende Rechtsgrundlagen


